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Einladung zur Hauptversammlung 

Die Aktionäre unserer Gesellschaft 
werden hiermit zu der am 

13. Juli 2011 um 11:00 Uhr
im Ludwig-Erhard-Haus, Goldbergersaal, 
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin,

stattfindenden ordentlichen 
Hauptversammlung eingeladen. 
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Tagesordnung

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des 
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010,
des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für
das Geschäftsjahr 2010, des Berichts des Aufsichtsrats 
und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 
Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 des
Handelsgesetzbuchs 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend
§§ 172, 173 des Aktiengesetzes (AktG) gebilligt und den
Jahresabschluss damit festgestellt. Die gesetzlichen 
Bestimmungen sehen zu den genannten Unterlagen keine
weitere Beschlussfassung durch die Hauptversammlung
vor. Die genannten Unterlagen werden vom Vorstand und,
soweit es um den Bericht des Aufsichtsrats geht, vom 
Aufsichtsrat in der Hauptversammlung erläutert. 

Die genannten Unterlagen stehen den Aktionären unter
http://www.artnet.de > Investor Relations > Hauptver-
sammlung zur Verfügung. 

TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Ge-
schäftsjahr 2010 amtierenden Vorstand Entlastung für 
diesen Zeitraum zu erteilen.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2010 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Ent-
lastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz Mönning 
Bachem GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Jahres- 
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 
zu wählen. 
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TOP 5 Beschlussfassung über die Umwandlung von Inhaber -
aktien in Namensaktien und entsprechende Änderungen
der Satzung 

Nach dem Aktiengesetz lauten die Aktien einer Aktien -
gesellschaft auf den Namen oder auf den Inhaber. Beide
Formen sind in Deutschland verbreitet. Die Aktien der 
Gesellschaft lauten derzeit auf den Inhaber. Vorstand und
Aufsichtsrat schlagen vor, die derzeit auf den Inhaber 
lautenden Aktien in Namensaktien umzuwandeln. Bei 
Namensaktien gilt im Verhältnis zu der Gesellschaft als
Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister einge -
tragen ist. Lauten die Aktien der Gesellschaft künftig auf
den Namen, kann die Gesellschaft einfacher feststellen,
wer ihre Aktionäre sind. Dadurch wird die Kontaktauf-
nahme der Gesellschaft mit ihren Aktionären erleichtert.
Zum Zwecke der Umwandlung der Inhaberaktien in 
Namensaktien muss die Satzung geändert werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschlie-
ßen:

1. a) Die bei Wirksamwerden der unter nachfolgend 
Ziffer 1 b) aufgeführten Satzungsänderung bestehen-
den, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der 
Gesellschaft werden unter Beibehaltung der bisheri-
gen Stückelung in Namensaktien umgewandelt.

b) § 7 Abs. 1 der Satzung (Aktien) in der geltenden
Fassung wird aufgehoben und wie folgt vollständig 
neu gefasst:

„Die Aktien lauten auf den Namen. Trifft bei einer Kapi-
talerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestim-
mung darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber
oder auf den Namen lauten sollen, so lauten sie auf
den Namen. Die Aktionäre mit Namensaktien haben
der Gesellschaft zur Eintragung in das Aktienregister
die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu machen;
elektronische Postadressen und ihre etwaigen Ände-
rungen sollen zur Erleichterung der Kommunikation
jeweils angegeben werden.“

2. § 21 Abs. 1 der Satzung (Voraussetzungen für die Teil-
nahme und Stimmrechtsausübung) in der geltenden
Fassung wird aufgehoben und wie folgt vollständig 
neu gefasst:
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„1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 
zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen
sind. Die Aktionäre müssen sich ferner rechtzeitig 
angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesell-
schaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteil-
ten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptver-
sammlung zugehen. In der Einberufung kann eine
kürzere, in Tagen zu bemessende Frist für die Anmel-
dung vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversamm-
lung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen.“

3. § 21 Abs. 2 der Satzung wird ersatzlos aufgehoben. 
§ 21 Abs. 3 der Satzung wird zu § 21 Abs. 2 der Satzung.

4. a) Im Beschluss der Hauptversammlung vom 15. Juli
2009 zu Tagesordnungspunkt 10 Nr. (1) über die Er-
mächtigung des Vorstands und des Aufsichtsrats zur
Ausgabe von Bezugsrechten (Aktienoptionsprogramm
2009) werden die Worte „auf den Inhaber lautenden
Stückaktien“ durch die Worte „auf den Namen lauten-
den Stückaktien“ ersetzt.

b) Im Beschluss der Hauptversammlung vom 15. Juli
2009 zu Tagesordnungspunkt 10 Nr. (2) über das be-
dingte Kapital werden die Worte „auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien“ durch die Worte „auf den Namen
lautenden Stückaktien“ ersetzt. 

c) In § 5 Satz 1 der Satzung (Bedingtes Kapital) in der
Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 15. Juli
2009 werden die Worte „auf den Inhaber lautenden
Stückaktien“ durch die Worte „auf den Namen lauten-
den Stückaktien“ ersetzt. 
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Teilnahmebestimmungen

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Von den insgesamt ausgegebenen 5.631.067 Stückaktien
der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung die-
ser Hauptversammlung 5.552.986 Stückaktien teilnahme-
und stimmberechtigt. Jede Stückaktie gewährt in der
Hauptversammlung eine Stimme. Deshalb bestehen im
Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung
5.552.986 Stimmrechte. Aus den von der Gesellschaft im
Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
gehaltenen 78.081 eigenen Aktien können Stimmrechte
nicht ausgeübt werden.

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptver -
sammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz durch
einen in Textform erstellten besonderen Nachweis eines
zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts
nachgewiesen haben. Der Nachweis muss in deutscher
oder englischer Sprache verfasst sein, hat sich auf den
Beginn des 22. Juni 2011 (00:00 Uhr MESZ) („Nachweis -
stichtag“) zu beziehen und muss der Gesellschaft bis 
spätestens zum Ablauf des 6. Juli 2011 (24:00 Uhr MESZ)
unter der folgenden Adresse zugehen:

artnet AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: meldedaten@haubrok-ce.de 
Fax: +49 (0)89 21027-289

Als Aktionär gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die
Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung
des Stimmrechts nur, wer den Nachweis des Anteilsbe-
sitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Teilnahme -
berechtigung und Umfang des Stimmrechts richten sich 
allein nach dem Anteilsbesitz des jeweiligen Aktionärs
zum Nachweisstichtag. Eine vollständige oder teilweise
Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweis -
stichtag bleibt möglich, das heißt, der Nachweisstichtag
führt zu keiner Veräußerungssperre. Eine Veräußerung
nach dem Nachweisstichtag hat keinen Einfluss auf das
Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und auf
das Stimmrecht oder dessen Umfang. Der Erwerb von 
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Aktien nach dem Nachweisstichtag gewährt hinsichtlich
dieser Aktien kein Stimmrecht, und Personen, die zum
Nachweisstichtag keine Aktien besitzen und erst nach
dem Nachweisstichtag Aktionär der Gesellschaft werden,
sind weder teilnahme- noch stimmberechtigt, soweit 
sie sich insoweit nicht bevollmächtigen oder zur Rechts-
ausübung ermächtigen lassen. 

Nach Eingang des Nachweises des Anteilsbesitzes bei 
der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten
für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeiti-
gen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir
die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nach-
weises des Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter der
oben genannten Adresse Sorge zu tragen.

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversamm-
lung auch durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Auch
dann ist eine fristgerechte Übersendung des Nachweises
des Anteilsbesitzes erforderlich. Ein Vollmachtsformular
erhalten Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. 
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesell-
schaft auch elektronisch per E-Mail an die Adresse 
„vollmacht@haubrok-ce.de“ übermittelt werden.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft
bedürfen der Textform. Kreditinstitute, Aktionärsvereini-
gungen und sonstige in § 135 Abs. 8 AktG aufgeführte 
Personen können zum Verfahren für ihre eigene Bevoll-
mächtigung abweichende Regelungen vorsehen.

Aktionäre unserer Gesellschaft können von der Gesell-
schaft benannte Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung
ihres Stimmrechts bevollmächtigen. Den Stimmrechtsver-
tretern müssen dazu eine Vollmacht und Weisungen für
die Ausübung des Stimmrechts zu den Punkten der Tages-
ordnung erteilt werden. Sie können das Stimmrecht nur 
zu denjenigen Tagesordnungspunkten ausüben, zu denen
sie von den Aktionären Weisungen erhalten haben. Die
Stimmrechtsvertreter können die Stimmrechte nicht nach
eigenem Ermessen ausüben. Auch im Fall einer Bevoll-
mächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreters ist eine fristgerechte Übersendung des
Nachweises des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden
Bestimmungen erforderlich. Die Vollmacht und die Weisun-
gen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter müssen bis spätestens 12.Juli 2011, (24:00 Uhr
MESZ) unter der Adresse 
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artnet AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München 

oder per E-Mail unter der Adresse 
„vollmacht@haubrok-ce.de“ eingegangen sein. 

Weitere Einzelheiten können die Aktionäre den ihnen
übersandten Unterlagen entnehmen. 

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung
teilnehmen möchten, können ihre Stimmen durch Brief-
wahl abgeben. Das Briefwahlformular erhalten die Aktio-
näre zusammen mit der Eintrittskarte. Dieses Formular
steht auch unter http://www.artnet.de > Investor Relations
>Hauptversammlung zur Verfügung. Die per Briefwahl ab -
gegebenen Stimmen müssen bis spätestens 12. Juli 2011,
(24:00 Uhr MESZ) bei der Gesellschaft eingegangen sein.
Für die Übermittlung der Stimmabgabe per Briefwahl 
stehen nachfolgend genannte Kontaktdaten, insbesondere
auch für die elektronische Übermittlung, zur Verfügung: 

artnet AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: briefwahl@haubrok-ce.de 
Fax: +49 (0)89 21027-289

5. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen 
einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil
des Grundkapitals (dies entspricht derzeit 281.554 Aktien)
oder den anteiligen Betrag von € 500.000,00 am Grund -
kapital erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung ge-
setzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegen-
stand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage
beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand
der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft
mindestens dreißig Tage vor der Hauptversammlung, 
also spätestens bis zum Ablauf des 12. Juni 2011 zugehen.
Bitte richten Sie ein entsprechendes Ergänzungsverlan-
gen an folgende Adresse:

artnet AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
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Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung
werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung be-
kanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des
Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt -
gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zuge-
leitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass
sie die Information in der gesamten Europäischen Union
verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internet-
adresse http://www.artnet.de > Investor Relations >
Hauptversammlung bekanntgemacht und den Aktionären
mitgeteilt.

6. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß
§§ 126 Abs. 1, 127 AktG
Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten
Punkt der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und Abschlussprü-
fern, soweit solche Wahlen auf der Tagesordnung stehen,
sind ausschließlich zu richten an

artnet AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

oder per Fax an:
Fax: +49 (0)89 21027-289

oder elektronisch per E-Mail an:
gegenantraege@haubrok-ce.de.

Bis spätestens zum Ablauf des 28. Juni 2011 bei vorstehen-
der Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft ein-
gegangene zugänglich zu machende Gegenanträge und
Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären im Inter-
net unter http://www.artnet.de > Investor Relations >
Hauptversammlung zugänglich gemacht. Eventuelle Stel-
lungnahmen der Verwaltung werden nach dem 28. Juni
2011 ebenfalls unter der genannten Internetadresse ver -
öffentlicht. 

7. Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversamm-
lung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der
Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftli-
chen Beziehung zu verbundenen Unternehmen sowie über
die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss
eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit die Aus-
kunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands
der Tagesordnung erforderlich ist. 
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8. Weitergehende Erläuterungen
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktio-
näre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 
des Aktiengesetzes finden sich im Internet unter der In-
ternetadresse http://www.artnet.de > Investor Relations 
> Hauptversammlung. 

9. Veröffentlichungen auf der Internetseite
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugäng-
lich zu machenden Unterlagen sowie weitere Informatio-
nen zur Hauptversammlung einschließlich der weiter -
gehenden Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127, 131 Absatz 1 AktG
stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.artnet.de > Investor Relations > Hauptver-
sammlung zur Verfügung. 

Berlin, im Mai 2011

artnet AG
Der Vorstand
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Ludwig-Erhard-Haus 
Goldbergersaal
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

258 Stellplätze im Haus, 
Fahrradabstellplatz

Öffentliche Parkhäuser/-plätze:
Fasanenstraße, Uhlandstraße, 
Kantstraße/Hardenbergstraße

Taxistände:
Fasanenstraße, 
Bahnhof Zoologischer Garten

Öffentliche Verkehrmittel:
Bahnhof Zoologischer Garten
U-Bahn U2, U9
S-Bahn S3, S5, S7, S75
Bus 100, 109, 110, 145, 146, 149, 200, 204, 245, 249, 
M49, M45, X10, X34

Bushaltestellen:
Uhlandstraße/Kantstraße M49, X34
Jebensstraße 245, M45

Anfahrt



artnet AG
Oranienstraße 164
10969 Berlin 
T +49 (0)30 2091 78-0
F +49 (0)30 2091 78-29
info@artnet.de
www.artnet.de


